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SOZIALLEISTUNGSANSPRÜCHE VON 
EU-AUSLÄNDERN IN DEUTSCHLAND 

 
Die anstehende Osterweiterung der Europäischen Union geht auch mit der 

Sorge einher, das hohe Sozialleistungsniveau Deutschlands könne zu einer 

starken Zuwanderung führen. Anhand einer Modellfamilie aus Deutschland, 

Portugal und Polen wird dargestellt, wie stark das Sozialleistungsgefälle 

gegenwärtig zwischen den betrachteten Ländern ist. Dies zeigt, welche indi-

viduellen fiskalischen Belastungen für die Sozialsysteme und die öffentlichen 

Haushalte in Deutschland entstehen, wenn Zuwanderer in großer Zahl lang-

fristig in niedrig bezahlten Tätigkeiten, Teilzeitarbeit oder in Arbeitslosig-

keit verharren. Die Auswirkungen der Migration auf die deutsche Sozialleis-

tungsbilanz hängen deshalb neben der Qualifikation und dem Arbeitsum-

fang der Zuwanderer wesentlich von der Effizienz der sozialen Sicherungs-

systeme und der Flexibilität des Arbeitsmarktes in Deutschland ab. 

 

Die EU-Osterweiterung wird weitere Chancen für Wohlstand und Frieden in 

Europa bieten. Die Erfahrungen aus dem bisherigen Integrationsprozess zei-

gen, dass der EU-Binnenmarkt die Pro-Kopf-Einkommen in den beteiligten 

Ländern erhöht hat (Badinger, 2003). Angesichts des größeren Einkom-

mensgefälles zwischen den Mitglieds- und Beitrittsländern im Vergleich zu 

früheren Erweiterungen besteht allerdings die Sorge, dass das hohe Sozial-

leistungsniveau in einigen Mitgliedsstaaten diese zu einem Wohlfahrtsmag-

net für Zuwanderer machen könnte. Obwohl man das Ausmaß der künftigen 

Migration nach Deutschland höchst unterschiedlich einschätzt (Dickmann, 

2004), werden auch hier zu Lande eine Verschärfung der Arbeitsmarktprob-

leme sowie eine Überlastung der Sozialsysteme und der öffentlichen Haus-

halte befürchtet. 

 

Im folgenden Beitrag wird dargestellt, welche Sozialleistungsansprüche 

Bürger aus anderen EU-Ländern nach geltendem Gemeinschaftsrecht in 

Deutschland haben und wie stark sich das deutsche Sozialleistungsniveau 
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von dem in zwei ausgewählten Mitglieds- und Beitrittsländern unterschei-

det. Um dies konkret zu zeigen, werden zwei Modellfamilien vorgestellt. 

Eine Familie kommt aus Portugal nach Deutschland, um hier zu arbeiten 

und zu leben. Portugal weist innerhalb der bisherigen EU-Länder bei Löh-

nen, Pro-Kopf-Einkommen und Sozialleistungen ein vergleichsweise niedri-

ges Niveau auf. Um das Sozialleistungsgefälle und die Wanderungsanreize 

nach der EU-Erweiterung zu veranschaulichen, wird außerdem eine polni-

sche Familie betrachtet. Polen markiert bei den Löhnen und Pro-Kopf-

Einkommen nicht das untere Ende der Beitrittsländer, ist aber ein direkter 

Nachbar Deutschlands und seine Bevölkerungszahl ist größer als die aller 

anderen zukünftigen Mitglieder zusammen. 

 

Deutschland und Österreich haben in den Beitrittsverhandlungen Über-

gangsfristen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit durchgesetzt (Nowak, 2003). 

Die „2+3+2-Regelung“ erlaubt es den jetzigen Mitgliedern, bisher prakti-

zierte Zuwanderungsbeschränkungen für zunächst zwei, dann nochmals drei 

Jahre beizubehalten und im Falle aktueller oder befürchteter schwerwiegen-

der Arbeitsmarktstörungen um weitere zwei Jahre zu verlängern. So lange 

bleiben die bilateralen Abkommen mit den Beitrittsländern bestehen.  

 

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt laut EG-Vertrag (EGV) den Arbeitneh-

mern das Recht, sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben, einer 

Beschäftigung oder Berufsausbildung nachzugehen und nach Beendigung 

einer Beschäftigung „unter Bedingungen zu verbleiben, welche die Kom-

mission in Durchführungsverordnungen festlegt“ (Art. 39 EGV). Eine Be-

schränkung des Freizügigkeitsrechts ist lediglich aus Gründen der öffentli-

chen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit erlaubt. Die dazugehörende Ver-

ordnung (EWG) 1612/68 verbietet „jede auf der Staatsangehörigkeit beru-

hende unterschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedsstaaten 

in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen“. 

Gemäß dem Europäischen Rat schließt dieses Diskriminierungsverbot alle 

„sozialen und steuerlichen Vergünstigungen“ ein. Laut Europäischem Ge-

richtshof (EuGH) gehören dazu nebst Steuerfreibeträgen zum Beispiel der 

Kündigungsschutz für Schwerbehinderte, Trennungsentschädigungen, zins-

verbilligte Geburtsdarlehen, Fahrpreisvergünstigungen für Kinderreiche und 

Erziehungsgeld (BMF, 2001). Der Arbeitnehmerbegriff wird in der Verord-

nung lediglich als „Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis“ umschrieben. 

Arbeitnehmer- 

freizügigkeit 
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Der EuGH hat den nationalen Regierungen aber untersagt, diese vage Be-

schreibung des Arbeitnehmerstatus einseitig zu präzisieren – etwa bezüglich 

der ausgeübten Tätigkeiten, der Vergütungshöhe oder des Umfangs der Ar-

beitsleistung. Die Richter haben ausgeführt, dass auch eine Wochenarbeits-

zeit von 12 Stunden nicht als „völlig untergeordnet“ oder „unwesentlich“ zu 

bewerten sei und auch dann den Arbeitnehmerstatus erfülle, wenn der Le-

bensunterhalt überwiegend aus aufstockender Sozialhilfe abgedeckt werde.  

 

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist in den nationalen Aufenthaltsgesetzen 

umgesetzt. Diese erlauben Arbeitnehmern, selbstständigen Erwerbstätigen 

und Dienstleistern, sich in jedem Mitgliedsstaat der EU frei zu bewegen und 

dort nach Beendigung einer Erwerbstätigkeit zu bleiben. Die Aufenthaltser-

laubnis ist mindestens fünf Jahre gültig, wenn sie nicht für eine kürzere 

Dauer beantragt ist, und wird auf Antrag verlängert. Bei Einreise zwecks 

Arbeitssuche gilt sie für drei Monate, laut EuGH in Einzelfällen für sechs 

Monate. Aufgrund von drei Richtlinien des Rates von 1990 und 1993 gilt 

das Aufenthaltsrecht auch für Zuwanderer, die keine Arbeitnehmer im Sinne 

der Verordnung (EWG) 1612/68 sind, also für Rentner, Studenten und 

Selbstständige. Diese müssen aber über eine Krankenversicherung, die im 

Aufnahmemitgliedsstaat alle Risiken abdeckt, und über ausreichende Exis-

tenzmittel verfügen, durch die sichergestellt ist, dass sie nicht die Sozialhilfe 

des Aufnahmelandes in Anspruch nehmen müssen (Sinn u. a., 2001).  

 

Aufenthaltsrecht und Diskriminierungsverbot schließen Familienangehörige 

ein, ungeachtet woher sie kommen (Sinn u. a., 2001). Diese dürfen abhängig 

beschäftigt sein und haben den gleichen Zugang zu Schul-, Aus- und Wei-

terbildungseinrichtungen sowie „sozialen und steuerlichen Vergünstigun-

gen“ wie inländische Arbeitnehmer und deren Familienangehörige. Zur Fa-

milie zählen der Ehegatte des Arbeitnehmers und Verwandte in ab- und auf-

steigender Linie, wenn sie von einem der Ehepartner unterhalten werden    

oder jünger als 21 Jahre sind. Ledige Partner können dazugehören. Das Auf-

enthaltsrecht besteht nach Trennung oder Tod des Arbeitnehmers fort. 

 

Der EG-Vertrag belässt zwar grundsätzlich die Zuständigkeit für die Sozial-

politik bei den Mitgliedsstaaten. Weil das Recht auf Freizügigkeit aber ob-

jektiv wertlos wäre, wenn sein Gebrauch zum Verlust erworbener Sozial-

leistungsansprüche führen würde, schreibt Art. 42 des EG-Vertrages die Ko-
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ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor. Dabei geht es um die 

Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen Rechts-

vorschriften berücksichtigten Zeiten für den Erwerb, die Aufrechterhaltung 

und Berechnung des Leistungsanspruchs sowie um die Möglichkeit des 

Leistungsexports. Gemäß der dazugehörenden Durchführungsverordnung 

(EWG) 1408/71, umfasst der sachliche Anwendungsbereich des Art. 42 

EGV Leistungen bei Krankheit, Mutterschaft, Invalidität, Alter, Pflege, Ar-

beitslosigkeit, Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten sowie Familien- und sozi-

alhilfeähnliche Ergänzungsleistungen – unabhängig davon, ob sie im Rah-

men von beitrags- oder steuerfinanzierten Systemen erbracht werden. Aus-

genommen sind die Sozialhilfe sowie Leistungen für Kriegsopfer. Arbeit-

nehmer im Sinne dieser Verordnung ist „jede Person, die gegen ein Risiko 

oder mehrere Risiken, die von den Zweigen eines Systems der sozialen Si-

cherheit für Arbeitnehmer erfasst wird, pflicht- oder freiwillig versichert 

ist,“ unabhängig davon, ob ein Arbeitsverhältnis besteht. Demnach gelten 

hier auch Arbeitslose, Rentner, Hausfrauen und Studenten als Arbeitnehmer. 

 

Ein Fallbeispiel soll die Sozialleistungsansprüche einer portugiesischen Fa-

milie in Deutschland veranschaulichen. Der 28-jährige verheiratete Vater 

von zwei Kindern war bis zum Konkurs seines Arbeitgebers in Portugal als 

Elektriker angestellt. Sein Monatsverdienst betrug im letzten Jahr 730 Euro 

brutto und 617 Euro netto. Zusätzlich bekam er Weihnachts- und Urlaubs-

geld, jeweils in Höhe eines Monatslohns. Seine Ehefrau ist nicht erwerbstä-

tig. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit erlaubt ihm, nach Deutschland einzurei-

sen. Mindestens drei Fälle sind denkbar: 

 

1. Fall: Der Arbeitnehmer meldet sich zunächst in Portugal arbeitslos und 

erhält vom Arbeitsamt monatlich 554 Euro Arbeitslosengeld. Weil er unter 

30 Jahre alt ist, beträgt die Anspruchsdauer zwölf Monate. Nach einigen 

Monaten Arbeitslosigkeit beschließt er, in Deutschland eine Arbeit zu su-

chen. Dazu braucht er eine Bescheinigung vom portugiesischen Arbeitsamt. 

Bei deren Vorlage übernimmt das deutsche Arbeitsamt für drei Monate die 

Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung im Auftrag und auf Rechnung 

der portugiesischen Arbeitsverwaltung, über die der Arbeitslose auch wei-

terhin kranken- und rentenversichert ist. Während der Arbeitssuche besteht 

in Deutschland kein Anspruch auf Sozialhilfe, Wohn- oder Kindergeld, 

gleichgültig, ob die Familie hier oder in Portugal wohnt. Da er innerhalb der 

Fallbeispiel: portu-

giesische Familie 
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drei Monate, in denen er aufenthaltsberechtigt ist, keine Arbeit findet, kehrt 

er nach Hause zurück, und das portugiesische Arbeitsamt setzt die Zahlung 

der insgesamt zwölfmonatigen Arbeitslosenunterstützung fort. 

 

2. Fall: Der Portugiese wandert nach seiner Entlassung nach Deutschland 

aus, ohne in Portugal Leistungen zu beziehen. Bevor er hier Anspruch auf 

Arbeitslosengeld hat, muss er sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben. 

Da seine Beschäftigungszeiten in Portugal aber ausreichen, um die Anwart-

schaftszeit zu erfüllen, genügt es, wenn er hier einen Tag arbeitet. Wie ein 

deutscher Arbeitsloser mit zwei Kindern und einem Bruttoverdienst von 730 

Euro erhält der Portugiese 390 Euro Arbeitslosengeld monatlich. Die An-

spruchsdauer beträgt zwölf Monate, weil er in Portugal mehr als zwei Jahre 

versicherungspflichtig beschäftigt war. Sucht er danach noch Arbeit, kann er 

Arbeitslosenhilfe (332 Euro) beantragen. Die Berechtigung wird zwar jähr-

lich überprüft, ist aber im Prinzip, wie sein Verbleiberecht, unbefristet. Zu-

sätzlich zu dem Arbeitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe zahlt das Ar-

beitsamt Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge und das Sozi-

alamt bei Bedarf aufstockende Sozialhilfe.  

 

3. Fall: Der Portugiese findet in Deutschland zwar keine Anstellung als    

Elektriker, nimmt aber hier eine Vollzeitstelle im Lager eines Metallbetrie-

bes für monatlich 1.200 Euro brutto an. Dann zahlt er dieselben Steuern und 

Sozialversicherungsbeiträge, erhält Steuerfreibeträge und erwirbt Sozialleis-

tungsansprüche in der gleichen Höhe wie ein deutscher Arbeitnehmer. Die 

Leistungen sind allerdings geringer, wenn die Familie in Portugal bleibt: 

 

Kindergeld: Solange seine Frau und Kinder ihren Wohnsitz in Portugal be-

halten, bleibt der portugiesische Staat zuständig für die Zahlung des Kinder-

geldes. Da dieses niedriger ist als in Deutschland, muss die deutsche Kin-

dergeldkasse jedoch für die Differenz aufkommen. Diese beträgt 104 oder 

134 Euro, je nachdem ob das Kind unter oder über 1 Jahr alt ist. 

Erziehungsgeld: Obwohl es diese Familienleistung in Portugal nicht gibt, 

kann die Frau in Deutschland Erziehungsgeld beantragen. Bedingung ist, 

dass der Ehemann hier sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und der 

Familienverdienst die Einkommensgrenzen nicht überschreitet. Keinen An-

spruch hat die Mutter auf die Anrechnung von Erziehungszeiten in der deut-

schen Rentenversicherung, solange sie nicht in Deutschland wohnt. 
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Krankenversicherung: Falls die Frau in Portugal nicht eigenständig versi-

chert ist, überweist die Krankenversicherung des Mannes 60 Euro monatlich 

an den portugiesischen Sozialversicherungsfonds. Die Höhe dieser Famili-

enpauschale und die Zahlungsmodalitäten sind in einem bilateralen Ab-

kommen zwischen Deutschland und Portugal geregelt. Die Pauschale be-

rechtigt die Frau und die Kinder zu allen Sachleistungen des portugiesischen 

Gesundheitssystems. Wohnte die Familie hier, wären Frau und Kinder ohne 

zusätzlichen Beitrag mitversichert. Die Krankenkasse hätte dann im Durch-

schnitt des Jahres 2002 monatlich 168 Euro pro Kopf für sie ausgegeben. 

Sozialhilfe: Da der Vater seinen Wohnsitz in Deutschland hat und nachweis-

lich nicht eingereist ist, um Sozialhilfe zu beziehen, hat er Anspruch auf Hil-

fe zum Lebensunterhalt. Solange die Familie zu Hause bleibt, gilt dieser nur 

für ihn. Da ein Alleinlebender bis zu einem Bruttoverdienst von 1.058 Euro 

(Westdeutschland) oder 920 Euro (Ostdeutschland) Anspruch auf aufsto-

ckende Sozialhilfe hat, bekommt der Vater, solange er 1.200 Euro brutto 

verdient, keine Hilfe zum Lebensunterhalt. Lebte die Familie dagegen in 

Deutschland, stünde ihr zusätzlich zum Nettoeinkommen des Vaters Sozial-

hilfe in Höhe von 478 Euro in West- oder 354 Euro in Ostdeutschland zu. 

 

Kehrt der Portugiese nach einigen Jahren Erwerbstätigkeit oder Arbeitslo-

sigkeit nach Hause zurück, sorgt das gemeinschaftliche Koordinierungsrecht 

(Art. 42 EGV) dafür, dass er die in Deutschland erworbenen Rentenansprü-

che mitnehmen kann und kranken- und pflegeversichert bleibt. Ab Renten-

beginn überweist der deutsche Versicherungsträger seine in Deutschland 

erworbene Rente nach Portugal, unabhängig davon, ob er gleichzeitig eine 

portugiesische Rente bezieht. Ist er nach seiner Rückkehr in Portugal durch 

eigene Beiträge oder über Beiträge aus der Arbeitslosen- oder Rentenversi-

cherung oder des Sozialamts bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit versi-

chert, endet die Zuständigkeit der deutschen Versicherungen. Ist er in Portu-

gal unversichert, dann bleiben die deutsche Kranken- und Pflegeversiche-

rung für die Kosten zuständig, wobei Sachleistungen nach portugiesischem 

Recht, Geldleistungen nach deutschem Recht zu übernehmen sind. 

 

Die Beispiele zeigen, dass die Sozialleistungsansprüche unter anderem vom 

Erwerbsstatus, Einkommen, Wohnort sowie von der Haushaltsgröße der 

Zuwanderer abhängen. Entsprechend variieren Ausgaben und Einnahmen 

der Sozialversicherungen und des Staates in Deutschland. Tabelle 1 zeigt 

Auswirkungen auf 

die deutsche Sozial-

leistungsbilanz 
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den Saldo aus Abgaben und Leistungen für eine Arbeitnehmerfamilie in 

Westdeutschland mit niedrigem Einkommen bei unterschiedlichen Erwerbs-

lagen. Der Lohnsteuer und den Sozialversicherungsbeiträgen werden ver-

schiedene Leistungen gegenübergestellt. Zukünftige Ansprüche an die Ren-

ten- und Pflegeversicherung bleiben bei dieser Momentaufnahme unberück-

sichtigt. Diese zeigt, dass die öffentlichen Kassen in allen Fällen mehr aus-

zahlen, als sie einnehmen. Je niedriger das Erwerbseinkommen ist, umso 

höher ist das Defizit. Bei der arbeitslosen Familie ist es fast neunmal so groß 

wie bei den Doppelverdienern mit niedrigem Einkommen. 

 
Tabelle 1 

Umverteilungsbilanz 
- Monatliche Abgaben und Leistungen bei unterschiedlichem Erwerbs- und 

Einkommensstatus1) im Jahr 2003, in Euro - 
 

Abgaben Leistungen   

EKS2) SV2)- 
Beiträge 

Kinder-
geld 

Sozial-
hilfe 

ALG / 
ALH2) 

KV3)  Saldo 

Der Ehemann arbeitet Vollzeit, die Ehefrau arbeitet Teilzeit. 

Verdienst 1.800 Euro4) 0 723 308 0 0 672 –257 

Der Ehemann arbeitet Voll- oder Teilzeit, die Ehefrau arbeitet nicht. 

Vollzeit für 1.200 Euro4) 0 505 308 480 0 672 –955 

Teilzeit für 600 Euro4)  0 218 308 913 0 672 –1.675 

Der Ehemann wird arbeitslos,5) die Ehefrau arbeitet nicht. 

Arbeitslos mit ALG2) 6) 0 0 308 651 631 672 –2.262 

Arbeitslos mit ALH2) 6) 0 0 308 745 537 672 –2.262 

Weder Ehemann noch Ehefrau arbeiten. 

Sozialhilfe6) 0 0 308 1.282 0 672 –2.262 

1) Verheirateter Arbeitnehmer mit zwei Kindern (5 und 11 Jahre) in Westdeutschland. 2) EKS: Einkommensteuer; SV: 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung; ALG: Arbeitslo-
sengeld; ALH: Arbeitslosenhilfe. 3) Durchschnittliche Geld- und Sachleistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung 
im Jahr 2002. 4) Bruttoverdienst. 5) Im Anschluss an die Vollzeitstelle. 6) Nicht berücksichtigt sind die Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerbeiträge, die das Arbeitsamt an die Krankenversicherung zahlt, und die Krankenhilfe, die das Sozial-
amt übernimmt, weil sie von den KV-Leistungen abzuziehen wären und somit den Saldo nicht verändern. 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln. 

 

 
 
 

 

 

Die portugiesische Arbeitnehmerfamilie illustriert die Sozialleistungsan-

sprüche von EU-Ausländern in Deutschland. Bedeutsamer für die Wande-

rungsentscheidung ist das Anspruchsgefälle zwischen Herkunfts- und Ziel-

land. Wie sich das gegenwärtig darstellt, zeigt Tabelle 2. Hier werden die 

Mindesteinkommen eines Ehepaares mit zwei Kindern in Deutschland, Por-

Sozialleistungs- 

gefälle 
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tugal und Polen verglichen. Da Deutschland die volle Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit vermutlich erst im Jahr 2011 einführen muss, ist der Vergleich nur 

als ein Beispiel auf Basis derzeitiger Regelungen zu verstehen. Zu beachten 

ist außerdem die Darstellung in Euro. Zum einen schwankt der Wechselkurs 

Zloty/Euro beträchtlich. Zum anderen wäre das Gefälle kleiner, wenn die 

Beträge in Kaufkraftstandards umgerechnet würden. Ein Warenkorb, der im 

Herbst 2003 in Deutschland 100 Euro gekostet hat, kostete in Polen gut die 

Hälfte und in Portugal knapp 80 Euro (OECD, 2003). 

 
Tabelle 2 

Soziale Mindestsicherung 
in Deutschland, Portugal und Polen 

- Ehepaar mit zwei Kindern (5 und 11 Jahre) im Oktober 2003, in Euro pro Monat - 
 

 Deutschland1) Portugal Polen2) 

Mindestlohn 
   Brutto 
   Netto 

 
1.6533) 

1.305 

 
3574) 

3185) 

 
182 

1345) 

Kindergeld 308 54 19 

Erziehungsgeld 307 - 706) 

Sozialhilfe7) 1.163 4388) 258 

Arbeitslosengeld7) 9) 

Arbeitslosenhilfe5) 

871 

741 

35710) 

35712) 

9211) 

Sozialhilfe 

1) Ostdeutschland wegen niedrigerem Absicherungsniveau. 2) Umrechnungskurs 1 € = 4,388 PLN.         

3) Erwerbseinkommen, bei dem die Familie ihren Sozialhilfeanspruch verliert (Sozialhilfeschwelle).     
4) Bei ganzjähriger Beschäftigung werden 14 Monatslöhne (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) bezogen, so 
dass der Mindestlohn aufs Jahr gerechnet 416 Euro pro Monat beträgt. 5) Bei Bedürftigkeit besteht An-
spruch auf aufstockende Sozialhilfe. 6) Der Anspruch besteht nur, wenn das Pro-Kopf-Einkommen der 
Familie die Einkommensgrenze für die Sozialhilfe (125 Euro) nicht übersteigt. 7) In allen drei Ländern 
übernimmt der Staat zusätzlich die Krankenversorgung/-versicherung; Zeiten des Leistungsbezugs vom 
Arbeitsamt werden in der Rentenversicherung gutgeschrieben. Ohne Kindergeld. 8) Falls die Mietkosten 
ein Viertel der Sozialhilfe überschreiten, wird zusätzlich Wohngeld gezahlt. 9) Anspruchshöhe, wenn 
der Arbeitnehmer vor Beginn der Arbeitslosigkeit zwölf Monate (in Polen 18 Monate) Vollzeit zum 
Mindestlohn gearbeitet hat. 10) 65 Prozent des auf den Monat umgerechneten Bruttolohns im Jahr vor 
der Arbeitslosigkeit, unabhängig von der Familiengröße. Der Betrag muss mindestens in Höhe des Min-
destlohns liegen. 11) Steuerpflichtiger Festbetrag gestaffelt nach der Dauer der vorherigen Beschäfti-
gung. 12) Die Arbeitslosenhilfe beträgt 100 oder 80 Prozent des Mindestlohns, je nachdem ob der Ar-
beitslose Kinder hat.  
Quelle: Angaben des portugiesischen Sozialministeriums und des Deutschen Auswärtigen Amtes in 
Warschau; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trotz dieser Vorbehalte gibt der Vergleich einen anschaulichen Eindruck 

des Sozialleistungsgefälles zwischen den drei Ländern und den damit mög-

licherweise verbundenen Wanderungsanreizen. Beide Tabellen zeigen, dass 

Zuwanderungen die fiskalischen Belastungen verschärfen, wenn die Zuwan-
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derer in großer Zahl in niedrig bezahlten Tätigkeiten oder Teilzeitarbeit ver-

harren oder langzeitarbeitslos oder sozialhilfeabhängig sind. 

 

Die Beschränkung der Freizügigkeit und des Gleichbehandlungsgebots auf 

Arbeitnehmer und deren Familien resultierte aus dem Ziel, über die Öffnung 

des Binnenmarktes eine Wirtschaftsgemeinschaft zu schaffen. Dabei sollte 

die Sozialpolitik ausschließlich Aufgabe der nationalen Regierungen blei-

ben. Mit der räumlichen Erweiterung und der politischen Vertiefung der    

Union wurde dies zunehmend aufgeweicht. Die sozialpolitischen Konse-

quenzen dieser Entwicklung sind bislang unklar. Mit dem Vertrag von 

Maastricht (1992) wurde die Unionsbürgerschaft in den EG-Vertrag aufge-

nommen. Dieser gibt seither jedem Unionsbürger das Recht, sich „im Ho-

heitsgebiet der Mitgliedsstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag ... vor-

gesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhal-

ten“. Die Frage, ob die Unionsbürgerschaft auch ein sozialrechtliches 

Gleichstellungsgebot für alle Unionsbürger beinhaltet und einen allgemei-

nen Anspruch auf soziale Grundsicherung eröffnet, ist seither heftig umstrit-

ten. Der Europäische Gerichtshof hat sie bisher lediglich in Einzelfallent-

scheidungen gestreift (Bode, 2003; Scheffer, 2003).  

 

Welche Auswirkungen die Zuwanderung auf die deutsche Sozialleistungsbi-

lanz haben wird, hängt neben der Qualifikation und dem Arbeitsumfang der 

Zuwanderer wesentlich von der Effizienz der sozialen Sicherung und der 

Flexibilität des Arbeitsmarktes ab. Zuwanderungsbedingte Belastungen 

können vor allem dort entstehen, wo die staatliche Umverteilung und die 

damit verbundenen negativen Arbeitsanreize am ausgeprägtesten sind. Au-

ßerdem konterkarieren ein überregulierter Arbeitsmarkt und das Fehlen ei-

ner armutspolitischen Strategie, die Erwerbstätigkeit fördert, die zügige In-

tegration in den Arbeitsmarkt. Da das Gemeinschaftsrecht jede Diskriminie-

rung von EU-Ausländern gegenüber Inländern verbietet, die Beschränkung 

der Arbeitnehmerfreizügigkeit spätestens ab 2011 entfällt sowie eine Zentra-

lisierung und Harmonisierung der nationalen Sozialpolitiken nicht erstre-

benswert sind, erhöht die bevorstehende Erweiterung die Notwendigkeit ar-

beitsmarkt- und sozialpolitischer Reformen hier zu Lande. 

 

 

Januar 2004 Waltraut Peter 

Ausblick 
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Welfare Entitlements of EU Immigrants in Germany 
 
Despite the opportunities of the upcoming EU enlargement there are fears 
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or become long-term unemployed. The fiscal effects of migration therefore 
largely depend on the flexibility of the labour market and the efficiency of 
the social systems in Germany. 
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